
Vorgehensweise und Meldewege bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt an Minderjährigen oder Schutz- oder 

Hilfebedürftigen im BDKJ/BJA im Bistum Mainz

Ablauf

Wahrnehmung von unangemessenem Verhalten

Betroffene*r ist/war minderjährig, 

schutz- oder hilfebedürftig im 

Sinne von §225 Abs. 1 StGB oder in 

besonderem Macht- oder 

Abhängigkeitsverhältnis

Beschuldigte*r ist/war im 

kirchlichen Dienst beschäftigt oder 

ehrenamtlich tätig

Vorwurf betrifft alle strafbaren 

und nicht strafbaren 

sexualbezogenen Handlungen und 

Grenzverletzungen innerhalb oder 

außerhalb des kirchlichen Dienstes

durchMitgeteilte 

Wahrnehmung
durch Unmittelbare 

Beobachtung

Sofortmaßnahmen 

einleiten

Kindeswohlgefährdung

nein

ja

Ablauf 

Kindeswohlgefährdung

Link

- Reflexion der Geschehnisse

- Präventive Schutzmaßnahmen 

planen/abstimmen

- ISK überprüfen/entwickeln

Gruppenleiter*in

Gruppenleiter*innen/

Vorstände/

Hauptamtliche/

Eltern

Verantwortung
Hilfreiche Unterlagen und 

Kompetenzen

"Kinder schützen" Broschüre

"Kinder stark machen" Ordner

Dokumtationsbogen 

Kriterienkatalog zum 

Einschätzen

ISK

direkte Meldung (nicht anonym) andirekte Meldung (nicht anonym)  an

Koodinationsstelle 

Intervention im 

Bischöflichen Ordinariat

Interventionsbeauftragte*r

Unabhängige 

Ansprechperson 

Einbezug/Mitteilung 

an BDKJ Vorstand/

BJA Leitung als 

Träger

Einbezug 

Präventionskraft 
Falldokumentation

zusätzlich zusätzlich

danach: direkte Meldung (nicht anonym) an

Meldung (nicht anonym) 

an

oder

informieren der*des Bevollmächtigten des Generalvikars

Entscheidung im Verlauf mit externer Expertise  

Meldewege Flyer Bistum 

Mainz 

bistummainz.de/export/sites/

bistum/organisation/gegen-

sexualisierte-gewalt/

.galleries/dokumente/

Meldewege_Flyer_2023-05-

05.pdf

zeitgleich zur erfolgten 

Meldung

Informationen an 

Hinweisgebende*n bzw. 

Betroffene*n, 

Ansprechpersonen,

Dienstvorgesetzte 

des*der Beschuldigten, 

Präventionsbeauftragte 

und ggf. weitere Dritte 

Einleitung einer 

kirchlichen (Vor-) 

Untersuchung
(sofern dadurch nicht die 

Aufklärung des Sachverhalts 

und die Ermittlungsarbeit 

der 

Strafverfolgungsbehörden 

behindert wird. Während 

der staatsanwaltschaftlichen 

Ermittlungen werden seitens 

des Bistums keine eigenen 

Ermittlungen 

unternommen.)

Anhörung der*des 

Beschuldigten
(sofern dadurch nicht die 

Aufklärung des Sachverhalts 

und die Ermittlungsarbeit 

der 

Strafverfolgungsbehörden 

behindert wird. Während 

der staatsanwaltschaftlichen 

Ermittlungen werden seitens 

des Bistums keine eigenen 

Ermittlungen 

unternommen.)

Information an 

staatliche 

Ermittlungsbehörden

Entscheidung über 

unverzüglich 

notwendige Maßnahmen 

zur Prävention, z.B. 

Freistellung, Auflagen
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